
 

 

Synopse 

Teilrevision Gemeindeordnung 2023 

 

Gemeindeordnung «alt» per 01.01.2020 Gemeindeordnung «neu» per 01.01.2024 Ausführungen / Erklärungen 

Allgemein 

 

Allgemein 

 

Neu ab Seite 13: 

 

Für die einfachere und übersichtlichere 
Lesbarkeit wurden in der gesamten 
Gemeindeordnung die «lit.» mit einem anderen 
Einzug formatiert. 

Zudem wurde in der revidierten 
Gemeindeordnung auf die Fusszeilen in 
einzelnen Paragrafen verzichtet. Entsprechend 
wurde am Schluss des Dokuments eine 
Änderungstabelle eingefügt. Diese 
Anpassungen werden nachfolgend nicht explizit 
erwähnt. 

  

Anpassung Abs. 1 lit. c: 

Gemäss den Bestimmungen des 
Finanzhaushaltsgesetzes, § 20 Abs. 3 nimmt in 
Gemeinden ohne Controlling-Kommission die 
Rechnungskommission die Aufgaben des 
strategischen Controllings wahr. 

Aktuell möchte der Gemeinderat an der 
Rechnungskommission festhalten. Sollte er sich 
diesbezüglich aber in Zukunft um entscheiden, 
müsste die GO nicht explizit angepasst werden.  
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Die Unvereinbarkeiten wurden etwas präzisiert 
und nur teilweise ausgeweitet. Gewählte 
Gemeinderatsmitglieder sollen neu nicht 
gleichzeitig eine Anstellung bei der Gemeinde in 
derselben Abteilung bekleiden. Bspw. Ressort 
Finanzen und angestellt in der Buchhaltung. 

Zudem wurde wie bereits bei der Anpassung in 
§4 Abs. 1 lit. c beschrieben, die Möglichkeit der 
Rechnungs- bzw. Controllingkommission offen 
gelassen. 

  

Anpassung Abs. 1 

Der Gemeinderat möchte am Wahlverfahren in 
die einzelnen Ressorts festhalten. Aufgrund von 
Wiederholungen im §23 wird die Kompetenz 
unter «Wahlen» gestrichen. 

Anpassung Abs. 2, lit. a 

Siehe Ausführungen unter §4 
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Anpassung Abs. 1, lit. d  
sowie Abs. 2 und 3 

Siehe Ausführung unter §4 

Da die Rechnungskommission zugleich die 
Aufgaben des strategischen Controllings 
übernehmen, werden den Stimmbürgern neu 
zwei Berichte unterbreitet. Weshalb neu in 
Mehrzahl geschrieben wird. 

 

 

Anpassung Abs. 1 sowie Abs. 2, lit. b 

Der Gemeinderat möchte sich für besondere 
Situationen (bspw. längere krankheitsbedingte 
Abwesenheiten, persönliche Befinden usw.) 
Möglichkeiten zu Übertragung der einzelnen 
Aufgaben geben. 

Diese betreffen insbesondere auch die in §15 
genannten Ressorts.  

Ergänzung Abs. 2, lit. f und g 

Während der Vernehmlassung in den 
Ortsparteien haben die Präsidenten 
zurückgemeldet, dass Änderungen der Ressorts 
sowie GR-Pensen durch die Versammlung 
genehmigt werden soll. Betreffend Ressort-
Zuteilung folgt der Gemeinderat mit lit. f diesem 
Wunsch. Hingegen werden die Pensen in der 
untergeordneten Organisationsverordnung bzw. 
dessen Anhang «Organigramm» festgehalten. 
Der Gemeinderat möchte infolgedessen die 
Versammlung jeweils über Pensenanpassungen 
orientieren. 

 

 

§27a - Neu 

Der Gemeinderat hat im Frühling 2023 einen 
Leiter Verwaltung gewählt. Damit diese Stelle 
Rechte und Pflichten erhält, wurde im Rahmen 
der Teilrevision auch Platz dafür geschaffen. 
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Anpassung §27 → neu §27b 

Der Paragraf 27 erfährt u.a. im Titel eine kleine 
Anpassung → §27b 

Anpassung Abs. 3 

Der Gemeindeschreiber/Die 
Gemeindeschreiberin behält die Verantwortung 
für rechtsstaatlich korrekte Verwaltungsabläufe. 

Zudem hat sich der Gemeinderat gegen die 
Verwaltungsstruktur «Geschäftsführermodell», 
sondern für ein Sondermodell entschieden. 
Entsprechend sieht der vorliegende 
rechtssetzende Erlass keine Übertragung der 
Aufgaben des/der Gemeindeschreiber/in an den 
Leiter Verwaltung vor. 

  

Anpassung §28 → §28a 

Der Paragraf 28 erfährt u.a. im Titel eine kleine 
Anpassung → §28a 

Anpassung Abs. 1 

Bisher bestand die Bildungskommission aus 
insgesamt vier Mitgliedern, das für die Schule 
verantwortliche Gemeinderatsmitglieds hatte von 
Amtes wegen Einsitz in der Kommission. 

Neu soll die Bildungskommission neben dem für 
die Schule verantwortlichen 
Gemeinderatsmitglied vier weitere Mitglieder 
Inne haben.  

Anpassung Abs. 2 

Begriffsänderung «der Präsident» neu 
«Präsidium». 

Anpassung Abs. 4 

Begriffsänderung «Schulverordnung» neu 
«Schulordnung». 

 

 

§28b - Neu 

Der Gemeinderat hat diverse 
Gemeindeordnungen von verschiedenen 
Gemeinden konsultiert und dabei festgestellt, 
dass die Schulleitung in unserer GO nicht 
erwähnt wird. Mit der aktuellen Teilrevision wird 
dies nachgeholt. 



 

5/6 

  

Anpassung 

Siehe Ausführungen zu §4 

  

Anpassung 

Siehe Ausführungen zu §4 

  

Anpassung 

Siehe Ausführungen zu §4 

  

Anpassung 

Neue Daten 
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Anpassung 

Angepasste Übergangsbestimmung 

 

 

Der Gemeinderat verabschiedet am 17. Oktober 2023 die vorliegende Synopse für die Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2023. 


